
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchrode-Bemerode-Wülferode 
Knut Böhme, Brabeckstraße 3, 30559 Hannover 
 
An den 
Bezirksbürgermeister 
im Stadtbezirk  
Kirchrode-Bemerode-Wülferode 
Herrn Heinz Boldt 
o.V.i.A. 
 
Amt für zentrale Dienste 
Abteilung für Rats- und 
Bezirksratsangelegenheiten 
 

Hannover, 24.05.2004 
 
A n f r a g e gem. § 14 der Geschäftsordnung des Rates 
 der Landeshauptstadt Hannover 

„Beindorff-Villa „ am Bünteweg . Einrichtung der Le-
benshilfe. 
Werterhaltung der Teichanlage im Hauspark 

 
Zur denkmalgeschützten „ Beindorf-Villa „ gehört eine Teichanlage im Park zwischen 
Bünteweg und Büntegraben. Das charakteristische Feuchtbiotop wird durch die 
Wasserführung des Büntegrabens sowie dem hohen Grundwasserspiegel entlang 
des Bünteweges erhalten. Die beabsichtigte Bauentwicklung der Tierärztlichen 
Hochschule kann möglicherweise den Teich im Bestand beeinflussen. 
 
In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gefragt: 
1. Hat die Verwaltung bei der Hochschulplanung im Zusammenhang des Biotopen-

schutzes am Büntegraben auch den Bestand der Teichanlage im benachbarten „ 
Beindorf-Grundstück „ einbezogen? 

2. Sind eventuell nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Hochschulge-
lände nördlich des Bünteweges wassertechnische Maßnahmen zum Erhalt der 
Teichanlage notwendig? 

3. Kann die Verwaltung eine Bestandsgarantie für die Teichanlage nach der Belas-
tung des Nachbargrundstücks geben?     

 
Knut Böhme 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
f. d. R.  
 Rita Schulz 

 


